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Antrag 

der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner, Annette Karl, Florian von Brunn, 
Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Klaus Adelt, Horst 
Arnold, Inge Aures, Michael Busch, Christian Flisek, Harald Güller, Alexandra 
Hiersemann, Doris Rauscher, Florian Ritter, Stefan Schuster, Diana Stachowitz, 
Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Ruth Waldmann, Margit Wild SPD 

Gemeinsam für saubere Luft – Abdeckungen für bestehende Güllelagerbehälter 
fördern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, baldmöglichst ein Förderprogramm für feste Ab-
deckungen für bereits bestehende Güllelagerbehälter aufzulegen und die dafür erfor-
derlichen Gelder im Entwurf des Staatshaushalts 2022 auszuweisen. 

 

 

Begründung: 

Durch die NEC-Richtlinie (EU) 2016/2284 (NEC= National Emission Ceilings Directive) 
verpflichtet sich Deutschland, die nationalen Emissionen von Ammoniak (NH3) ab 2020 
um 5 Prozent und ab 2030 um 29 Prozent gegenüber 2005 zu senken. 

Die Abdeckung der Güllebehälter begrenzt den Luftaustausch über der Gülleoberflä-
che. Die laufende Bildung und Freisetzung von Ammoniak wird so reduziert. Es gelangt 
weniger Ammoniak in die Umwelt. Abdeckungen für Güllebehälter sind ein wirksames 
Mittel zur Reduzierung von Ammoniak-Emissionen. 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank bietet seit dem Januar 2021 Zuschüsse zu Inves-
titionen in besonders umwelt- und klimaschonende Bewirtschaftungsweisen an. Dabei 
werden auch Neuanlagen von Güllebehältern mit Abdeckungen gefördert, nicht jedoch 
Altanlagen. 

Andere Bundesländer wie Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen 
haben in diesem Zusammenhang bereits frühzeitig eine Förderung für die Abdeckung 
von bestehenden offenen Güllelagern aufgesetzt. 

Diese Förderung ist auch in Bayern dringend nötig, um den landwirtschaftlichen Betrie-
ben Anreize zur rechtzeitigen Nachrüstung von Bestandsanlagen zu geben, solange 
feste Abdeckungen auf Lagerbehältern noch nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Antrag der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner, Annette Karl u.a. SPD 
Drs. 18/18993 

Gemeinsam für saubere Luft - Abdeckungen für bestehende Güllelagerbehälter 
fördern 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass Satz 1 folgende Fassung erhält: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, mit wissenschaftlicher Begleitung zu prü-
fen, in welcher Größenordnung Ammoniak-Emissionen durch die Abdeckung von 
Güllelagern - differenziert nach verschiedenen Tierarten - reduziert werden kön-
nen und mit welchen Förderprogrammen diese Abdeckungen unterstützt werden 
können. 

Dabei ist auch auf die Kosten, das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die möglichen 
Fördersätze einzugehen. 

 

Berichterstatterin: Ruth Müller 
Mitberichterstatter: Martin Schöffel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 45 Sitzung am 26. Ja-
nuar 2022 beraten und mit der in I. enthaltenen Änderung mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen 

Dr. Leopold Herz 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner, Annette Karl, 
Florian von Brunn, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, 
Klaus Adelt, Horst Arnold, Inge Aures, Michael Busch, Christian Flisek, Harald 
Güller, Alexandra Hiersemann, Doris Rauscher, Florian Ritter, Stefan Schuster, 
Diana Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Arif Tasdelen, Ruth Waldmann, Margit 
Wild SPD 

Drs. 18/18993, 18/21200 

Gemeinsam für saubere Luft – Abdeckungen für bestehende Güllelagerbehälter 
fördern 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, mit wissenschaftlicher Begleitung zu prüfen, in 
welcher Größenordnung Ammoniak-Emissionen durch die Abdeckung von Güllelagern 
– differenziert nach verschiedenen Tierarten – reduziert werden können und mit wel-
chen Förderprogrammen diese Abdeckungen unterstützt werden können. 

Dabei ist auch auf die Kosten, das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die möglichen För-
dersätze einzugehen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Stimmenthal

tungen? – Fraktionslose Abgeordnete sind nicht im Raum. Damit übernimmt der Land

tag diese Voten.
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